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ORTSSTIMME VON LANDAMMANN UND GESESSNEM RAT VON GLARUS FUER

LANDSCHREIBER BEAT II . ZURLAUBEN

SSRQ Aargau II/8 , 382 - 383

"Wir Lanndtaman unnd gantz gesessner Rath zu Glarus Thuend Kundt und Bekenend

offendtlich hiemit , das vor uns in gesambtem Rath erschinen ist , der . . .

Landtschriber In den Fryen Aembtem Beat II . Zurlauben Burger zu Zug unnd uns

der Lengi nach fürgebracht , alls dan er von wegen sines geliepten . . . Vaters

[Konrads III . Zurtauben ] hochen Alters , und übelmögenden Lybszustandts , dem¬

selben schuldige kindtliche Hilff unnd bysprung desto beser haben zu bewysen,

und sonst Siner glägenheit nach vilichter bedacht sin möchti , synen Hushäbli-

chen Sitz und Wonung von Brängarthen nacher Zug , alls in sin heimendt zu ver-

endern . Eabi er Soliche Verenderung , ohne vorgenden unsern und überigen mit

Redigierenden Orthen gnädigen Consens und bewilligung nit fümemen : Sondern uns

der gebür nach begrüesen Sollen mit dienstflisiger pit wir Jme nit allein

günstig bewiligen , unnd vergunen weltendt , das er . . . Solicher Hushab Veren¬

derung und by der anverthrauten Landtschrybery zu verbliben haben , Sige er

urbietig Selbige von Zug nacher alls allernechtsglegnem Orth . . . unklagbarlich



und dergstalt in Trüwen versächen , das hierdurch weder uns den Reigiernden

Oberkeiten an unsem Rächtsammenen nach auch unsem der Enden habenden Landt-

fogten oder den Underthanen in iren gschäfften verhoffendtlich nützit überall

verschinen Sölli , Sondern auch zuglich die Vergünstigung thuen , das uff sin

Abstärben old Resignieren gedachti Lanndtschrybery uff Sinen Son Beath Jaco¬

ben I . Zurlauben (welichen er Zur Landtschrybery zu züchen willens ) verwendt

unnd derselbig darzuo verordnendt unnd bestätigendt werden mögi . "

In Anbetracht dessen , dass - wie ihnen auch von anderer Seite

her bestätigt worden sei - durch den vorgesehenen Wohnungswechsel

weder die reg . Orte noch die Landvögte oder Untertanen negative

Auswirkungen zu befürchten hätten und ihnen , Landammann und Rat,

zudem berichtet worden sei , "was massen gedachter Zurlauben Jn siner

anverthrauten Landtschrybery sich nutzbar zu unser der Oberkeiten gutten be -

nüegen in allweg gebürlich"  auf führe , erteile man ihm hiermit die

verlangte Ortsstimme gerne . Somit könne er bei einem Wohnorts¬

wechsel von Bremgarten nach Zug die Landschreiberei entweder wei¬

ter verwalten oder aber durch einen qualifizierten Substituten

versehen lassen . "Unnd faals er über Kurtz oder Lang eindtweders von Got

dem Rem us diserm Zitlichen Leben abgefordemdt wurdi , oder aber Solichen

dienst Sonsten Resignieren unnd uffgeben wolten , das denzumalen vilgedachti

Lanndtschrybery der Fryen Embtern uff denselben von obgesagten Beat Jacoben I.

Zu[ r ] lauben verwendt werden . . . unnd derselb hirmit an Jetzo dar zu verordnendt

Confirmiert unnd bestätigendt sin soll . "

Original , mit Siegel - AH 2 , 169 - 170
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